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Säuglingsnahrung: Gesundheitliche Risiken durch Erucasäure nicht zu erwar-
ten 
 
Stellungnahme Nr. 017/2021 des BfR vom 4. Juni 2021 
 
Erucasäure kommt in den ölreichen Samen von Kreuzblütlern, wie z. B. Raps, aber auch in 
anderen Pflanzenfamilien, vor. Entsprechend ist Erucasäure auch in Rapsöl, aber auch in 
anderen pflanzlichen Ölen enthalten. Eine dauerhaft hohe Erucasäureaufnahme kann zu ei-
ner reversiblen Verfettung des Herzens führen. Daher hat die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) eine Aufnahmemenge für Erucasäure abgeleitet, die täglich 
über die gesamte Lebenszeit ohne erkennbares Gesundheitsrisiko oral aufgenommen wer-
den kann (Tolerable Daily Intake; TDI). Zudem hat die EU-Kommission Höchstgehalte für E-
rucasäure in bestimmten Lebensmitteln, darunter auch Säuglingsanfangsnahrung und Folge-
nahrung, festgelegt.  
 
In der vorliegenden Stellungnahme hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mögli-
che gesundheitliche Risiken für Säuglinge durch Aufnahme von Erucasäure über Säuglings-
anfangsnahrung und Folgenahrung sowie Beikost abgeschätzt. Dazu wurde anhand von ver-
schiedenen Modellen untersucht, unter welchen Bedingungen die Exposition für Säuglinge 
den von der EFSA abgeleiteten Wert für die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) für 
Erucasäure überschreiten könnte. Für die Expositionsschätzungen wurden neben dem in der 
EU gesetzlich festgelegten Höchstgehalt für Erucasäure in Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung auch Daten zu Erucasäuregehalten aus Lebensmittelüberwachungsprogram-
men der Bundesländer einbezogen. 
 
Unter Einbeziehung von Daten zu tatsächlichen Erucasäuregehalten, etwa aus Lebensmittel-
überwachungsprogrammen der Bundesländer zeigt sich, dass die Erucasäuregehalte in 
Säuglingsanfangs- und Folgenahrung in Deutschland weit unterhalb des gesetzlich festge-
legten Höchstgehaltes von maximal 0,4 % im Fettanteil gemäß Delegierter Verordnung (EU) 
2019/828 liegen. Modellrechnungen unter Berücksichtigung realer Erucasäuregehalte erga-
ben, dass die Aufnahme von Erucasäure über Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie 
industriell hergestellter Beikost nicht mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für Säug-
linge im Alter von 0 bis 12 Monaten verbunden ist. 
 
Nimmt man hingegen einen Erucasäuregehalt in Höhe des gesetzlich festgelegten Höchst-
gehalts für Erucasäure in Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung an, würde die Expo-
sition für ausschließlich über Säuglingsanfangsnahrung ernährte Säuglinge (also nicht ge-
stillte) den Wert für die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) von 7 mg/kg Körperge-
wicht und Tag überschreiten. Es wird daher empfohlen zu prüfen, wie die Gesamtaufnahme 
an Erucasäure über diese Lebensmittel so begrenzt werden kann, dass eine Überschreitung 
des TDI für Säuglinge gemäß des vom BfR angenommenen „worst case“-Modells verhindert 
wird. 
 
Für Säuglinge ab dem 6. Lebensmonat kann eine Aufnahme von Erucasäure über den Ver-
zehr von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie über den Verzehr von Beikost (Ba-
bybreien) erfolgen. Dabei kann die Zugabe von Rapsöl zu Beikost (industriell oder selbst her-
gestellt) zu einer höheren Gesamtaufnahme an Erucasäure beitragen. Bei einer durch-
schnittlichen Verzehrsmenge von Beikost und einem Erucasäuregehalt von 0,2 % oder weni-
ger in den Ölen, welche hauptsächlich auf dem deutschen Markt erhältlich sind, besteht je-
doch kein erhöhtes gesundheitliches Risiko für Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr, wenn 
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dem Brei ein Teelöffel Rapsöl zugesetzt wird. Lediglich „worst-case“-Betrachtungen unter 
Berücksichtigung einer überdurchschnittlichen Verzehrsmenge von Beikost, Erucasäurege-
halten von mehr als 0,2 % in den zugesetzten Ölen und die Verwendung weiterer erucasäu-
rehaltiger Lebensmittel zur Breiherstellung führten zu einer Exposition, bei der die tolerier-
bare tägliche Aufnahmemenge für Erucasäure überschritten werden könnte. 
 
In diesem Zusammenhang weist das BfR darauf hin, dass der Gesamtgehalt an Erucasäure 
im Fettanteil von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung durch geeignete Zusammenstellun-
gen aus Rapsöl und Ölen, die von Natur aus keine Erucasäure enthalten, beeinflusst werden 
kann. 

1 Gegenstand der Bewertung 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat das BfR um Daten 
und Informationen zu Erucasäure in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung gebeten.  

Hintergrund sind Berechnungen zu Aufnahmemengen von Erucasäure über Säuglingsnah-
rung. Unter der Annahme, dass die Ernährung ausschließlich über Säuglingsanfangsnah-
rung erfolgt und der von der Kommission festgelegte Höchstgehalt für Erucasäure in Säug-
lingsanfangsnahrung und Folgenahrung von 0,4 % bzw. 4 g/kg bezogen auf den Gesamtfett-
gehalt ausgeschöpft wird, überschreiten Säuglinge regelmäßig die von der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) abgeleitete tolerierbare tägliche Aufnahmemenge 
(TDI) für Erucasäure von 7 mg/kg KG und Tag. 

2 Ergebnis 

Bewertung des gesundheitlichen Risikos für Säuglinge durch die Aufnahme von 
Erucasäure über die berücksichtigten Lebensmittel 
Auf der Basis der verfügbaren Daten kommt das BfR zu folgenden Ergebnissen:  
 
 Erucasäureaufnahme über Produkte, die den maximal zulässigen Erucasäurege-

halt von 0,4 % im Fettanteil ausschöpfen. 
 Unter der Annahme, dass Säuglingsanfangs- und Folgenahrung einen Erucasäurege-

halt in Höhe des in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/828 festgelegten Maximal-
werts von 0,4 % im Fettanteil aufweist, wird der von der EFSA abgeleitete Wert für die 
tolerierbare tägliche Aufnahme (TDI) für Erucasäure von 7 mg/kg Körpergewicht und 
Tag deutlich überschritten.  

 Die anhand von Verzehrsdaten und praxisrelevanten Erucasäuregehalten vorgenom-
menen Expositionsschätzungen zeigen jedoch, dass es sich hierbei um ein „worst-
case“-Modell handelt. 

 Expositionsschätzungen unter Berücksichtigung von Gehaltsdaten aus Lebens-
mittelüberwachungsprogrammen der Bundesländer. 

 Die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) übermit-
telten Gehaltsdaten aus Lebensmittelüberwachungsprogrammen der Bundesländer 
zeigen, dass die Gehalte an Erucasäure in Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung 
sowie industriell hergestellter Beikost in Deutschland weit unterhalb des gesetzlich fest-
gelegten Höchstgehaltes von 0,4 % bezogen auf den Gesamtfettgehalt liegen. 
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 Unter Berücksichtigung dieser Daten zum Erucasäuregehalt wird bei Säuglingen im Al-
ter von 0 bis 6 Monaten, die ausschließlich mit Säuglingsanfangsnahrung ernährt wer-
den, der von der EFSA abgeleitete Wert für die tolerierbare tägliche Aufnahme (TDI) zu 
33 bis 47 % ausgeschöpft. 

 Für Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr wird der TDI lediglich bei Vielverzehrern von 
Säuglingsanfangs- und Folgenahrung und Beikost (Babybreien) (P95) geringfügig (bis 
101 %) überschritten.  

 Anhand der vorgenommenen Expositionsschätzungen kommt das BfR daher zu dem 
Ergebnis, dass die Aufnahme von Erucasäure über Säuglingsanfangsnahrung, Folge-
nahrung sowie industriell hergestellte Beikost unter Beachtung der bestehenden Unsi-
cherheiten für Säuglinge von 0 bis 12 Monaten aktuell nicht mit einem erhöhten ge-
sundheitlichen Risiko verbunden ist.  

 Abschätzung der Erucasäureaufnahme bei Zugabe von Rapsöl zu industriell her-
gestellter Beikost 

 Das FKE empfiehlt, Rapsöl der Beikost zuzusetzen. Unter der Annahme, dass industri-
ell hergestellter Beikost (Babybreien) insgesamt ein Teelöffel (TL) Rapsöl mit einem E-
rucasäuregehalt von 0,52 % im Öl (Annahme des „upper bound“-Werts aus der EFSA-
Stellungnahme 2016) zugegeben wird, überschreiten Vielverzehrer von Beikost den 
TDI (121 %). 

 . Es gibt jedoch belastbare Hinweise, dass in der Praxis Erucasäuregehalte in Ölen, die 
für die Beikostzubereitung verwendet werden, unterhalb von 0,5 % (EFSA 2016), aus 
anderen Informationsquellen unterhalb von 0,2 %, angenommen werden können. Viel-
verzehrer von Säuglingsanfangs- sowie Folgenahrung und Beikost würden unter den 
getroffenen Annahmen (Zusatz von 1 TL Rapsöl mit einem Erucasäuregehalt von 0,2 
%) den TDI ausschöpfen (105 %). Wird mehr als 1 TL Rapsöl zugefügt oder übersteigt 
der Erucasäuregehalt in dem zugesetzten Öl 0,2 %, so ergibt sich eine höhere E-
rucasäureaufnahme. 

 Um die Wahrscheinlichkeit eines gesundheitlichen Risikos praktisch auszuschließen, 
sollte die Gesamtaufnahme an Erucasäure unter Berücksichtigung aller relevanten Le-
bensmittel nicht dazu führen, dass der durch die EFSA abgeleitete Wert für die tolerier-
bare tägliche Aufnahme (TDI) überschritten wird. 

Handlungsempfehlungen 
 Wie die Berechnungen zeigen, würde der in der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/828 festgelegte maximale Erucasäuregehalt von 0,4 % im Fettanteil von Säug-
lingsanfangs- und Folgenahrung dazu führen, dass der TDI für Erucasäure von 
7 mg/kg Körpergewicht und Tag deutlich überschritten wird. 

 Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob zum Beispiel durch Präzisierung einschlägiger 
Rechtsvorschriften die Gesamtaufnahme an Erucasäure über diese Lebensmittel so 
begrenzt werden kann, dass eine Überschreitung des TDI für Säuglinge verhindert 
wird. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlich festge-
legten Zusammensetzungsanforderungen für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung 
durch geeignete Rezepturen aus Rapsöl und Ölen, die von Natur aus keine E-
rucasäure enthalten, erfüllt werden können. Auf diese Weise kann der Gesamtgehalt 
an Erucasäure im Fettanteil von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung durch geeignete 
Zusammenstellungen aus Rapsöl und Erucasäure-freien Ölen beeinflusst werden. 
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 Für einen 4 Monate alten Säugling mit einem Körpergewicht von 6,4 kg (Wachs-
tumsstandard WHO), der täglich 800 ml Säuglingsanfangsnahrung (Fettgehalt 2,6 bis 
4,2 g/100ml) zu sich nimmt, würde der TDI bis zu einem maximalen Erucasäuregehalt 
von 0,1 % im Fettanteil nicht überschritten werden.  

 
 Neben Erucasäure kommen in Speiseölen und -fetten sowie in Lebensmitteln mit Öl- 

und Fettzusätzen noch weitere Docosaensäuren (C22:1) in Lebensmitteln, insbeson-
dere die Cetoleinsäure (C22:1, n-11) in Fischölen, vor. Allerdings ist aufgrund der un-
genügenden Datenlage zur Toxikologie aktuell eine umfassende Bewertung gesund-
heitlicher Risiken, die mit der oralen Aufnahme von weiteren Docosaensäuren verbun-
den sein könnten, nicht möglich.  

 Das BfR empfiehlt daher, die Datenlage zur Toxikologie dieser Verbindungen zu ver-
bessern, um diese in der Risikobewertung berücksichtigen zu können. Weiterhin regt 
das BfR an, neben Erucasäure auch weitere Docosaensäuren (C22:1), insbesondere 
die in Fischen mit hohen Gehalten vorkommende Cetoleinsäure (C22:1, n-11), in die 
Analytik einzubeziehen. 

 

3 Begründung 

3.1 Risikobewertung 

3.1.1 Mögliche Gefahrenquelle 

Die Erucasäure (cis-13-Docosaensäure; C 22:1, n-9) ist eine einfach ungesättigte Omega-9-
Fettsäure, die als Glycerolester in den ölreichen Samen v.a. von Kreuzblütlern (Brassi-
caceae) wie z. B. Raps und Senf, aber auch in anderen Pflanzenfamilien (Limnanthaceae: 
Limnanthes alba, Boraginaceae wie z. B. Borago officinalis, Fabacea wie z. B. Lupinus alba) 
vorkommt.  

Die Samen von Raps können Gehalte an Erucasäure von über 50 % des Gesamtfettsäure-
gehaltes aufweisen. Durch züchterische Maßnahmen konnten diese jedoch auf unter 2 % 
gesenkt werden. Als „Erucasäurefrei“ werden Rapssorten betrachtet, deren am Prüfungs-
saatgut festgestellter Gehalt nicht über 2 % des Gesamtfettsäuregehaltes liegt. Sowohl E-
rucasäure- als auch Glucosinolat-arme, sogenannte „00-Raps“-Sorten, werden heutzutage 
für den menschlichen Verzehr angebaut und enthalten in der Regel weniger als 0,5 %, einige 
sogar weniger als 0,1 % (Low Erucic Acid Rape-seed, LEAR; ''Canola'') Erucasäure bezogen 
auf den Gesamtfettsäuregehalt. Laut dem Bundessortenamt sind in Deutschland derzeit 
keine sogenannten erucasäurehaltigen Sorten zugelassen (Bickel 2012; EFSA 2016; 
Bundessortenamt 2019). 

Einträge von Erucasäure in die Lebensmittelkette entstehen durch die Verwendung von be-
stimmten pflanzlichen Fetten und Ölen, wobei die höchsten Erucasäuregehalte in Ölen eini-
ger Senf- und Rapssorten zu finden sind. Durch die Nutzung von Rapsschrot als Futtermittel 
gelangt Erucasäure auch in tierische Produkte (wie z. B. Milch). Seefische sowie deren Öle 
können ebenfalls zur Aufnahme von Erucasäure beitragen. Als Expositionsquelle für gestillte 
Säuglinge kann zudem auch Muttermilch (0,06 % - 0,22 % bezogen auf die Gesamtfettsäu-
ren) in Frage kommen (EFSA 2016). 

Nach einer Expositionsschätzung der EFSA von 2016 zählt jedoch die Lebensmittelgruppe 
„Feine Backwaren“ zu den Hauptquellen der ernährungsbedingten Erucasäure-Exposition für 
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Kleinkinder und ältere Kinder. Die Erucasäureaufnahme resultiert hier vor allem aus der Ver-
wendung von Rapsöl bei der industriellen Herstellung von Gebäck, Kuchen und Keksen so-
wie der vergleichsweise hohen Verzehrsmenge an Lebensmitteln aus dieser Produktgruppe. 
Für Säuglinge wurde Säuglingsanfangsnahrung als hauptsächliche Expositionsquelle für die 
ernährungsbedingte Exposition gegenüber Erucasäure genannt (EFSA 2016). 

3.1.2 Gefährdungspotential 
Die vorliegende Stellungnahme fokussiert auf die möglichen gesundheitlichen Risiken durch 
Aufnahme von Erucasäure über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung sowie Beikost. 
Zur Charakterisierung des Gefährdungspotentials werden Daten der EFSA herangezogen, 
die 2016 eine umfassende Bewertung der möglichen gesundheitlichen Risiken durch Exposi-
tion gegenüber Erucasäure publiziert hat (EFSA 2016). 

In ihrer Stellungnahme hat die EFSA anhand tierexperimenteller Befunde an verschiedenen 
Säugerspezies das Herz als primäres Zielorgan für Effekte nach kurzzeitiger und langfristiger 
Exposition gegenüber Erucasäure anhand tierexperimenteller Befunde an verschiedenen 
Säugerspezies identifiziert. Dabei führte die Aufnahme erucasäurehaltiger Öle über das Fut-
ter zu einer Anreicherung von Fetten (Lipide) im Herzmuskel (Myokard). Diese sogenannte 
myokardiale Lipidose, die als temporär und reversibel gilt, kann zu einer Verringerung der 
kontraktilen Kraft des Herzmuskels führen. Sie wurde von der EFSA als sensitivster End-
punkt angesehen und für die Ableitung eines gesundheitsbasierten Richtwerts („health-ba-
sed guidance value“) herangezogen. Aus einer 7- bzw. 14-tägigen Fütterungsstudie an jun-
gen Ratten bzw. neugeborenen Ferkeln wurde eine Dosis von 0,7 g Erucasäure/kg KG und 
Tag als höchste Dosis, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung zu beobachten ist (No 
Observed Adverse Effect Level; NOAEL), ermittelt. Ausgehend von diesem NOAEL wurde 
eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (Tolerable Daily Intake; TDI) für Erucasäure von 7 
mg/kg KG und Tag abgeleitet (EFSA 2016). 
Die Aufnahme höherer Dosen von Erucasäure führte bei Ratten zudem zu adversen Effekten 
in Leber, Niere, Skelettmuskulatur sowie zu Änderungen des Körper- und Hodengewichts. 
Weiterhin wurden bei höheren Erucasäuredosen mitochondriale Schädigungen und Desor-
ganisierung von Myofibrillen sowie ein vermehrtes Auftreten von myokardialen Nekrosen und 
Fibrosen beobachtet. In Studien zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität konnten keine 
toxikologisch relevanten Effekte von Erucasäure beobachtet werden. Aufgrund der limitierten 
Datenlage zur Genotoxizität und zur Kanzerogenität konnte die EFSA zu diesen Endpunkten 
keine abschließende Bewertung vornehmen (EFSA 2016). 

3.1.3 Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen 

3.1.3.1 Begriffsbestimmungen 

In der Verordnung (EU) Nr. 609/20131 über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, Le-
bensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollie-
rende Ernährung sind unter anderem die Begriffsbestimmungen sowie Zusammensetzungs- 
und Informationsanforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung festgelegt:  

                                              
1 VERORDNUNG (EU) Nr. 609/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juni 2013 über Le-
bensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskon-
trollierende Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG, 
2006/125/EG und 2006/141/EG der Kommission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
der Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 des Rates und der Kommission. 
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 „Säuglingsanfangsnahrung“: 
Lebensmittel, die zur Verwendung für Säuglinge während der ersten Lebensmonate 
bestimmt sind und bis zur Einführung einer angemessenen Beikost für sich allein die 
Ernährungsanforderungen dieser Säuglinge decken; 

 „Folgenahrung“: 
Lebensmittel, die zur Verwendung für Säuglinge ab Einführung einer angemessenen 
Beikost bestimmt sind und den größten flüssigen Anteil einer nach und nach abwechs-
lungsreicheren Kost für diese Säuglinge darstellen; 

Außerdem sind darin die Begriffsbestimmungen von Beikost und Getreidebeikost festgelegt: 

  „Beikost“ 
 Lebensmittel zur Deckung der besonderen Bedürfnisse gesunder Säuglinge während 

der Abstillzeit und zur Ergänzung der Ernährung und/oder progressiven Gewöhnung an 
normale Lebensmittel bei gesunden Kleinkindern, mit Ausnahme von 

 i) Getreidebeikost und 

 ii) Milchgetränken und gleichartigen Erzeugnissen, die für Kleinkinder bestimmt sind; 

 
 „Getreidebeikost“ Lebensmittel, 

 i) die zur Deckung der besonderen Bedürfnisse gesunder Säuglinge während der Ab-
stillzeit und zur Ergänzung der Ernährung und/oder progressiven Gewöhnung an 

 normale Lebensmittel bei gesunden Kleinkindern bestimmt sind und 

 ii) die zu einer der folgenden Kategorien gehören: 

 a) einfache Getreideerzeugnisse, die mit Milch oder anderen geeigneten nahrhaften 
Flüssigkeiten zubereitet sind oder zubereitet werden müssen,  

 b) Getreideerzeugnisse mit einem zugesetzten proteinreichen Lebensmittel, die mit 
Wasser oder anderen eiweißfreien Flüssigkeiten zubereitet sind oder zubereitet wer-
den müssen,  

 c) Teigwaren, die nach dem Kochen in siedendem Wasser oder anderen geeigneten 
Flüssigkeiten verzehrt werden, oder 

 d) Zwiebacke oder Kekse, die entweder direkt oder nach dem Zerkleinern unter Zusatz 
von Wasser, Milch oder anderen geeigneten Flüssigkeiten verzehrt werden. 

3.1.3.2 Erucasäuregehalte in Lebensmitteln 

Innerhalb der EU legt die Verordnung (EU) 2019/18702 der Europäischen Kommission vom 
7. November 2019 einen gesetzlichen Höchstgehalt von 20 g/kg (2 %) Erucasäure in pflanzli-
chen Ölen und Fetten fest, die für den Endverbraucher oder zur Verwendung als Zutat in Le-
bensmitteln in Verkehr gebracht werden. Ausgenommen hiervon sind Leindotteröl, Senföl 
und Borretschöl, für die ein Höchstgehalt von 50 g/kg (5 %) gilt. 

In dem wissenschaftlichen Gutachten aus 2016 kommt die EFSA zu dem Ergebnis, dass die 
Belastung im 95. Perzentil der lebensmittelbedingten Erucasäure-Exposition bei Säuglingen 
und anderen Kindern besonders hoch ist. Für hoch exponierte Kinder kann dies ein erhöhtes 
gesundheitliches Risiko darstellen (EFSA 2016). Daher gelten für Säuglingsanfangsnahrung 

                                              
2 VERORDNUNG (EU) 2019/1870 DER KOMMISSION vom 7. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung 
(EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf die Höchstgehalte an Erucasäure und Blausäure in bestimmten Lebensmitteln. 
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und Folgenahrung strengere Grenzwerte. In der Delegierten Verordnung (EU) 2019/8283 der 
Kommission wurde der maximale Gehalt an Erucasäure in Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung von zuvor 1 % (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1274) auf 0,4 % im gesam-
ten Fettgehalt festgelegt. 

Für Öle, die als für Säuglinge und Kleinkinder geeignet gekennzeichnet sind (sog. „Bei-
kostöle“) gibt es keine speziellen Vorgaben im Hinblick auf die Erucasäuregehalte. Hier gilt 
der gesetzlich festgelegte Höchstgehalt für pflanzliche Öle und Fette von 2 %. 
 

3.1.3.3 Fettsäuregehalte in Rapsöl 

Im Vergleich zu anderen Speiseölen zeichnet sich Rapsöl durch hohe Gehalte an der für den 
Menschen essentiellen Omega-3-Fettsäure α-Linolensäure sowie geringe Gehalte an gesät-
tigten Fettsäuren aus. Aus diesem Grund wird Rapsöl als besonders wertvoll für die mensch-
liche Ernährung, insbesondere auch für Säuglinge und Kleinkinder, angesehen und wird 
standardmäßig in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung verwendet und für die Zubereitung 
von Beikost empfohlen (Bührer 2014; DGE 2015; Alexy 2016). 
3.1.3.4 Empfehlungen zur Säuglingsernährung 

Das FKE hat auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ein Konzept für die Ernährung von 
Säuglingen und Kleinkindern in Deutschland entwickelt (Konzept der „Optimierten Mischkost“ 
des FKE), welches üblicherweise auch in der Ernährungsberatung und Ernährungsaufklä-
rung angewendet wird. Der in dem Konzept enthaltene „Ernährungsplan für das 1. Lebens-
jahr“ sieht vor, dass Säuglinge in den ersten Lebensmonaten ausschließlich gestillt werden 
oder als Muttermilchersatz eine industriell hergestellte Säuglingsanfangsnahrung erhalten. 
Ab dem 5. bis 7. Lebensmonat erfolgt laut dem „Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr“ die 
schrittweise Einführung von Beikost und ab dem 10. Monat geht die spezielle Säuglingser-
nährung dann schrittweise in die Familienkost über (Kersting et al. 2017). 

                                              
3 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/828 DER KOMMISSION vom 14. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verord-
nung (EU) 2016/127 im Hinblick auf die Vitamin-D-Anforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und die Erucasäure-Anforde-
rungen für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung. 
 
4 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/127 DER KOMMISSION vom 25. September 2015 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die besonderen Zusammensetzungs- und Infor-
mationsanforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung und hinsichtlich der Informationen, die bezüglich der 
Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern bereitzustellen sind. 



Bundesinstitut für Risikobewertung 
www.bfr.bund.de 

© BfR, Seite 8 von 30 

3.1.4 Expositionsschätzung 

3.1.4.1 Datengrundlage für die Expositionsschätzung 

3.1.4.1.1 Zusammensetzung von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie Beikost  

Für einen Überblick über die verwendeten Fette und Öle der auf dem deutschen Markt be-
findlichen Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen wurde eine Recherche mit Hilfe der MIN-
TEL-Datenbank (MINTEL 2016)5 durchgeführt. Diese Datenbank beinhaltet unter anderem 
Informationen über Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe entsprechend der Verpackungsanga-
ben. Da MINTEL sich auf die Erfassung von Produktneuheiten bzw. Produktveränderungen 
konzentriert, stellen die Ergebnisse nicht notwendigerweise ein repräsentatives Bild der 
Marktsituation dar. In den letzten fünf Jahren wurden in MINTEL für Deutschland 134 Pro-
dukte in den Lebensmittelgruppen Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung erfasst. Die 
10 darin am häufigsten verwendeten Fette und Öle sind in Abbildung 1 dargestellt. Dabei 
wird in den meisten Produkten Sonnenblumenöl (n=131), nur knapp gefolgt von Rapsöl 
(n=130) verwendet.  

 

 
Abbildung 1. Fette und Öle in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung in MINTEL (2015-2020). 

Neben den Auswertungen der Informationen in MINTEL über die verwendeten Fette und Öle 
wurde ergänzend eine Internetrecherche zur Zusammensetzung von Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrung durchgeführt, um die Rangfolge der enthaltenen Fette und die Bedeutung von 
Rapsöl zu identifizieren. Zwar können auf dieser Basis die genauen Anteile der einzelnen 
Zutaten nicht bestimmt werden, durch die Rangfolge ergibt sich jedoch eine Einschätzung zu 
den Mengenverhältnissen. Dabei wurden 15 Produkte als Anfangsmilch für Säuglinge in den 
ersten 6 Monaten erfasst, wobei drei Produkte Spezialnahrungen darstellten. Für Säuglinge 
nach dem 6. Monat und nach dem 10. Monat wurden jeweils sieben Produkte recherchiert. 
Alle Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen setzten sich in ihrem Fettanteil aus mehreren 
pflanzlichen Ölen zusammen. Bei vereinzelten Produkten sind in der Zutatenliste prozentuale 
Anteile für pflanzliche Öle von 10 bzw. 11,8 % vermerkt. Rapsöl steht innerhalb der enthalte-
nen Fette bei nur einem Produkt an erster Stelle und ansonsten hauptsächlich an zweiter 
Stelle: in 9 von 15 Produkten für Nahrung unter 6 Monate, in 6 von 7 Produkten bei Nahrung 

                                              
5 MINTEL (2016): Mintel GNPD – Global New Products Database. Mintel Group Ltd, 11 Pilgrim Street, London, UK EC4V 6RN. 
https://portal.mintel.com/portal/login?next=/portal/. 
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ab dem 6. Monat und in 5 von 7 Produkten ab dem 10. Monat (Auslobung der Produkteinfüh-
rung nach Lebensmonat gemäß Hersteller). Andere pflanzliche Öle, die neben Rapsöl in 
Säuglingsanfangsnahrung verwendet werden, sind Palmöl, Kokosnussöl (Kokosfett) und 
Sonnenblumenöl (Tabelle 1). Als Fettquelle tierischer Herkunft wird teilweise auch Fischöl 
eingesetzt. 
Tabelle 1: Zusammensetzung der Fette und Position von Rapsöl in der Zutatenliste in ausge-
wählten Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen (Internetrecherche, Stand: März 2020) 

Nr. Säuglingsanfangsnahrungen1 Pflanzliche Fette2 Position 
   Fette in 

Zutaten-
liste 

Rapsöl inner-
halb der Fette 

 Anfangsmilch für die ersten 6 Monate 
1 Anfangsmilch Pre Palm-, Raps-, Kokosnuss-, 

Sonnenblumenöl 
(2) (2) 

2 Anfangsmilch 1 
3 Hypoallergene Säuglingsnahrung Pre pflanzliche Öle 10 % (Son-

nenblume, Raps) 
(2) (2) 

4 Anfangsmilch 
5 AnfangsmilchPre Pflanzenöle 11,8 % (Son-

nenblume, Raps), 
(3) (2) 

6 Anfangsmilch Pre pflanzliche Öle  
(Raps-, Sonnenblumen-, 
Kokosnussöl) 

(4) (1) 

7 Anfangsmilch Pre (trinkfertige Nahrung) pflanzliche Öle (Palm-, Ko-
kosnuss-, Raps-, Sonnen-
blumenöl 

(4) (3) 

8 Anfangsmilch 1 pflanzliche Öle (Palm-, Ko-
kosnuss-, Raps-, Sonnen-
blumenöl), 

(2) (3) 
9 Anfangsmilch -  Spezialnahrung bei Re-

flux* 
10 Anfangsmilch - Spezialnahrung bei Kuh-

milchallergien* 
pflanzliche Öle (mittelket-
tige Triglyceride (aus Ko-
kosnuss- und Palmöl), 
Raps-, Sonnenblumen-, 
Palmöl) 

(3) (3) 

11 Anfangsmilch 1 mit Milchsäurekulturen Palmöl, Rapsöl, Sonnen-
blumenöl 

(3) (2) 

12 Bio Anfangsmilch 0+ pflanzliche Öle (Palmöl, 
Sonnenblumenöl, Rapsöl) 

(3) (3) 

13 Bio Anfangsmilch pflanzliche Öle (Palmöl, 
Rapsöl, Sonnenblumenöl) 

(3) (2) 
14 Bio Anfangsmilch 1 
15 Bio Anfangsmilch aus Ziegenmilch pflanzliche Öle (Sonnen-

blumenöl, Rapsöl) 
(3) (2) 

 Folgenahrung ab dem 6. Monat1 

1 Folgenahrung 2 pflanzliche Öle (Palm-
, Raps-, Kokosnuss-, Son-
nenblumenöl), 

(3) (2) 

2 Folgenahrung 2– Spezialnahrung bei Re-
flux* 

pflanzliche Öle (Palmöl, 
Rapsöl, Sonnenblumenöl) 

(2) (2) 

3 Folgenahrung 2 pflanzliche Öle 10 % 
(Sonnenblume, Raps) 

(2) (2) 

4 Folgenahrung 2 pflanzliche Öle (Palm-, Ko-
kosnuss-Raps-, Sonnen-
blumenöl) 

(2) (3) 

5 Bio Anfangsmilch 2 pflanzliche Öle (Palmöl, 
Rapsöl, Sonnenblumenöl) 

(3) (2) 
6 Bio Folgemilch 2 
7 Bio Folgemilch 2 pflanzliche Öle (Palmöl, 

Rapsöl, Sonnenblumenöl) 
(2) (2) 

 Folgenahrung ab dem 10. Monat1 
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1 Folgemilch 3 pflanzliche Öle (Palm-
, Raps-, Kokosnuss-, Son-
nenblumenöl) 

(3) (2) 

2 Folgemilch Junior 12+ pflanzliche Öle (Palm-, Ko-
kosnuss-, Raps-, Sonnen-
blumenöl) 

(2) (3) 
3 Folgemilch 3 

4 Folgemilch 3 pflanzliche Öle 10 % 
(Sonnenblume, Raps) 

(2) (2) 

5 Bio Folgemilch 3– Spezialnahrung bei Re-
flux* 

pflanzliche Öle (Palmöl, 
Rapsöl, Sonnenblumenöl) 

(2) (2) 

6 Bio Folgemilch 3 pflanzliche Öle (Palmöl, 
Rapsöl, Sonnenblumenöl) 

(3) (2) 
7 Bio Folgemilch 3  

1 Auflistung verschiedener auf dem Markt erhältlichen Produkte 
2absteigender Anteil der Fette gemäß Verpackungsangabe 
* Produkt zählt nicht zu Säuglingsanfangsnahrung bzw. Folgenahrung, sondern zu Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke für Säuglinge 
 
Die dokumentierten Fettgehalte für Säuglingsanfangsnahrung liegen dabei zwischen 3,2 und 
3,6 g/100 ml mit Bezug auf das verzehrfertige Erzeugnis. Bei der verzehrfertig angebotenen 
Folgenahrung (nach dem 6. Monat) liegen die Fettgehalte in einem ähnlichen Bereich zwi-
schen 3,0 und 3,5 g/100 ml mit Bezug auf das verzehrfertige Produkt.  

Bei den industriell hergestellten Babybreien, die Säuglingen und Kleinkindern als Beikost ge-
geben werden, enthalten nach MINTEL etwa ein Viertel (88 Produkte von 363 in den letzten 
fünf Jahren in die Datenbank eingetragenen Produkten) pflanzliche Fette in Form von Rapsöl 
oder Sonnenblumenöl. Dabei spielt die Verwendung der genannten Öle vor allem in den 
herzhaften Gerichten eine Rolle. Analog zur Säuglingsanfangs- und Folgenahrung wurde 
eine ergänzende Recherche im Internet zur Bedeutung von Fetten in Beikost und der Rang-
folge von Rapsöl durchgeführt (Tabelle 2).  

  



Bundesinstitut für Risikobewertung 
www.bfr.bund.de 

© BfR, Seite 11 von 30 

 
Tabelle 2: Zusammensetzung der Fette und Position von Rapsöl in der Zutatenliste in ausge-
wählter Beikost (Internetrecherche, Stand: Mai 2020) 

Nr. Beikost1 Pflanzliche Fette2 Position 
   Fette in 

Zuta-
tenliste 

Rapsöl 
innerhalb 
der Fette 

 Milch-Getreidebreie 
1 Milchbrei: Grießbrei Früchte ohne Zuckerzusatz (Gläs-

chen) 
Maiskeimöl (3) der 

(1) 
* 

2 Bio Milchbrei Hafer Apfel (Pulver) pflanzliche Öle 
(Palm-, Raps-, 
Sonnenblumenöl) 

(6) (2) 

3 Milchbrei mit Apfel/Abendbrei (Pulver) pflanzliche Öle 
(Sonnen-blumen-, 
Raps-, Kokosöl) 

(5) (2) 

4 Keksbrei Banane (Pulver) pflanzliche Öle 
(Sonnen-blumen-, 
Raps-, Kokosöl) 

(4) (2) 5 Milchbrei Kakao (Pulver) 
6 Milchbrei Grieß (Pulver) 
7 Bio Milchbrei (Pulver) pflanzliche Öle 

(Palm-, Sonnen-
blumen-, Rapsöl)     

3) (3) 

8 Grießmilchbrei (Pulver) pflanzliche Öle 
(Palm-, Raps-, 
Sonnenblumenöl) 

(3) (2) 

9 Grießbrei Vanille (Gläschen) Raps-, Sonnen-
blumenöl (6) (1) 

10 Milchbrei: Grießbrei (Pulver) pflanzliche Öle 
(Sonnenblumen-, 
Rapsöl) 

(3) der 
(2) 

2) 

11 Milchbrei Waldbeere (Pulver) pflanzliche Öle 
(Palm-, Raps-, 
Kokosnuss-, Son-
nenblumenöl) 

(4) (2) 
12 Milchbrei (Pulver) 

 Gemüsebreie (Gläschen oder Quetschbeutel) 
1 Weiße Karotte m. Kartoffel/ Pastinake Rapsöl (1,1 %) (5) (1) 
2 Gemüse-Allerlei Rapsöl (1,2 %) (3) (1) 
3 Gemüsereis mit Biohühnchen Rapsöl (1,7 %) (7) (1) 
4 Mediterranes Gemüse m. Aubergine Rapsöl (1,0 %) (6) (1) 
5 Süßkartoffel u. Brokkoli in Pastinake Rapsöl (1,6 %) (3) (1) 
6 Gemüsehühnchenrisotto m. Erbsen Rapsöl (1,8 %) (6) (1) 
7 Spaghetti Bolognese Rapsöl (1,4 %) (8) (1) 
8 Cremige Kartoffelsuppe Rapsöl (2,0 %) (5) (1) 
9 Bunter Kartoffelauflauf Rapsöl (2,2 %) (5) (1) 
10 Karotten m. Kartoffel Rapsöl (Bio) (1,8 

%) 
(4) (1) 

11 Karotten m. Kartoffel u. Rind Rapsöl (Bio) (1,2 
%) 

(5) (1) 

12 Linsengemüse mit Couscous Rapsöl (1,1 %) (8) (1) 
13 Vegetarisches Menü (Gemüse m. Hirse) Rapsöl (0,3 %) (10) (1) 
14 Frühkarotten mit Kartoffeln Rapsöl (1,0 %) (3) (1) 
15 Feines Gemüseallerlei Rapsöl (2,0 %) (4) (1) 
16 Kartoffelpüree mit Gemüse und Hackfleisch Rapsöl (1,0 %) (8) (1) 
17 Gemüsereis mit zarter Pute Rapsöl (2,0 %) (6) (1) 
18 Paella mit Gemüse und Alaskaseelachs Rapsöl (1,6 %) (9) (1) 
19 Gemüsereis mit Pute Raps-, Sonnen-

blumenöl 
(7) (1) 

20 Pasta in Brokkolirahm Raps-, Sonnen-
blumenöl 

(9) (1) 
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21 Bio Brokkoli mit Reis kein zugesetztes 
Fett - - 22 Bio Karotten mit Kartoffeln 

23 Bio Spaghetti Bolognese 
24 Bio Butternusskürbis, Kartoffel (Becher) Rapsöl (3,0 %) (4) (1) 
25 Bio Karotte, Zucchini, Haferflocken (Becher) Rapsöl (3,0 %) (7) (1) 
26 Bio Quetschbeutel: Karotte, Apfel, Kürbis, Banane 

kein zugesetztes 
Fett - - 27 Bio Quetschbeutel: Süßkartoffel, Spinat, Zucchini 

28 Bio Quetschbeutel: Karotte, Spinat, Erbsen 
1 Auflistung verschiedener auf dem Markt erhältlichen Produkte 
2 absteigender Anteil der Fette gemäß Verpackungsangabe. 
* nicht enthalten 

 
Es zeigt sich, dass vorwiegend als Zwischenmahlzeit oder Nachtisch verwendete Obstbreie 
keine zugesetzten Fette enthalten. Dagegen wird in Milch-Getreidebrei meistens eine Kombi-
nation aus verschiedenen pflanzlichen Ölen, wie Sonnenblumenöl, Palmöl, Rapsöl oder Ko-
kosöl verwendet. Dabei steht in 9 von 11 Produkten Rapsöl an zweiter Stelle innerhalb der 
pflanzlichen Öle in der Zutatenliste. Bei einem Produkt wurde kein Rapsöl, sondern aus-
schließlich Maiskeimöl eingesetzt. In Gemüsebreien zeigt sich eine bevorzugte alleinige Ver-
wendung von Rapsöl bei 20 von 22 Produkten, wobei der Anteil zwischen 0,3 % und 3 % 
liegt. Bei den anderen zwei Produkten wurde zusätzlich Sonnenblumenöl verwendet, wobei 
Rapsöl jeweils an erster Stelle in der Zutatenliste der pflanzlichen Öle steht. Bei weiteren 6 
Gemüsebreien wurden keinerlei Fette zugesetzt (Tabelle 2). 

Schließlich werden sowohl bei Milch-Getreidebreien als auch bei Gemüsebreien neben 
pflanzlichen Ölen bei einzelnen Produkten auch tierische Fette in Form von Sahne verwen-
det. Insgesamt liegen die Fettgehalte bei Milch-Getreidebreien im verzehrfertigen Produkt bei 
1,5 bis 2,5 g/100 g bzw. bei 6,7 bis 14,2 g/100 g im Pulver. Bei den Babybreien mit Fleisch 
finden sich Fettgehalte zwischen 0,6 bis 2,9 g/100 g im verzehrfertigen Erzeugnis. Verzehr-
fertige Breie mit Fisch zeigen einen Fettgehalt von 1,9 g/100 g. Die Spanne der Fettgehalte 
bei Gemüsebreien liegt dagegen zwischen 0,0 und 3,4 g/100 g. 

3.1.4.1.2 Angaben des Diätverbands e.V. zur Zusammensetzung von Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung sowie Beikost  

Zur Ergänzung der Recherchen wurden vom Bundesverband der Hersteller von Lebensmit-
teln für eine besondere Ernährung e.V. (Diätverband e.V.) Informationen zu Rapsölanteilen 
am Gesamtfett in den zuvor genannten Produktkategorien „Säuglingsanfangsnahrung“, „Fol-
genahrung“ und „Beikost“ abgefragt. 

Der Verband teilte mit, dass zwischen den rezepturmäßigen Rapsölanteilen in den verschie-
denen, nach dem Stand der Technik hergestellten Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkin-
der (Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie Beikost) eine relativ große Variation be-
steht, die von 0,8 bis 24 % bezogen auf den Gesamtfettgehalt reicht. 

Für Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen werden verschiedene Fett- und Ölkompositio-
nen von den Herstellern verwendet, um zum einen die rechtlichen Vorgaben für Erucasäure-
gehalte einzuhalten, und zum anderen auch die Gehalte weiterer Inhaltsstoffe (wie z. B. 3-
MCPD-Fettsäureester, Glycidyl-Fettsäureester, MOSH-MOAH und weitere unerwünschte 
Kontaminanten und Rückstände) zu reduzieren bzw. zu minimieren. Der Diätverband e.V. 
unterscheidet bezüglich der Rapsölanteile Produkte mit 4 bis 6 % Rapsölanteil, Produkte mit 
12 bis 15 % Rapsölanteil sowie Produkte mit 15 bis 19 % Rapsölanteil. Als Ausnahme wer-
den Säuglingsanfangs- und Folgenahrung auf Basis von Ziegenmilch genannt, für die der 
Rapsölanteil bezogen auf den Gesamtfettgehalt bis zu 24 % betragen kann. 
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Nach Angaben des Diätverbands e.V. wird auch für die Herstellung von Beikost, insbeson-
dere von Milch-Getreidebreien, Rapsöl als Fettkomponente eingesetzt, wobei Produkte mit 
10 bis 15 % Rapsölanteil und Produkte mit 15 bis 19 % Rapsölanteil unterschieden werden.  
Im Vergleich zur Säuglingsanfangs- und Folgenahrung, deren Fettgehalte in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/127 festgelegt sind (bis maximal 6 g/100 kcal), liegt der Gesamtfett-
gehalt für Getreidebeikost deutlich niedriger. Gemäß Diätverordnung darf der Gesamtfett-
gehalt in Getreidebeikost höchstens 3,3 g/100 kcal (einfache Getreideerzeugnisse, die mit 
Milch oder anderen geeigneten nahrhaften Flüssigkeiten zubereitet sind/werden müssen) 
bzw. 4,5 g/100 kcal (Getreideerzeugnisse mit einem zugesetzten proteinreichen Lebensmit-
tel, die mit Wasser oder anderen eiweißfreien Flüssigkeiten zubereitet sind/werden müssen) 
betragen. 

Der Anteil von Rapsöl am Gesamtfettgehalt bei den Beikostprodukten in Gläsern („Babygläs-
chen“) ist im Vergleich zu den Milch-Getreidebreien relativ gering und liegt zwischen 0,8 und 
2,8 % bezogen auf das Gesamtfett. 

3.1.4.1.3 Fazit 

Aus den Recherchen zur Zusammensetzung von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung so-
wie Beikost und den bereitgestellten Informationen des Diätverbands e.V. lässt sich ableiten, 
dass Rapsöl überwiegend nicht als alleinige Fettquelle in den genannten Produktkategorien 
eingesetzt wird. Auf diese Weise können die gesetzlichen Anforderungen der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/127 im Hinblick auf die besonderen Zusammensetzungs- und Infor-
mationsanforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung erfüllt werden.  
Um die Anforderungen hinsichtlich der Fettqualität (Fett-/-säurengehalte) aber auch weiterer 
kritischer Inhaltsstoffe (wie z. B. 3-MCPD-Fettsäureester) in Säuglingsanfangs- und Folge-
nahrung zu erfüllen, setzen Hersteller Mischungen aus mehreren pflanzlichen Ölen ein. Für 
Säuglingsanfangs- und Folgenahrung wurde ein maximaler Rapsölanteil am Gesamtfett mit 
19 % angegeben. Basieren diese Produktgruppen auf Ziegenmilch, kann der Anteil von 
Rapsöl auch höher ausfallen (24 %). 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den Produktkategorien Getreidebeikost und andere 
Beikost ab. Auch hier werden Mischungen aus pflanzlichen Speisefetten bzw. -ölen verwen-
det. Milch-Getreidebreie weisen höhere Rapsölanteile auf (maximal 19 % am Gesamtfett) als 
Beikostprodukte in Gläsern, die keine Milch-Getreidebreie sind. 

Im Vergleich zu Säuglingsanfangs- und Folgenahrung enthalten Beikostprodukte, insbeson-
dere verzehrfertige Erzeugnisse in Gläsern weniger Fett und insbesondere nur geringe Men-
gen an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (n-3-Fettsäure α-Linolensäure). Rapsöl weist ein 
Verhältnis von n-3- zu n-6-Fettsäuren von etwa 1:2 und hohe Gehalte an α-Linolensäure auf. 
In Abhängigkeit von der Produktmenge sind zahlreiche Beikostprodukte daher mit dem Hin-
weis „Vor dem Verzehr 1 bzw. 2 Teelöffel Beikostöl bzw. Rapsöl hinzufügen“ versehen. 

3.1.4.2 Verzehrsdaten für die Expositionsschätzung 

Da in Deutschland für Säuglinge im Alter von 0 bis 6 Monaten keine individuellen Verzehrs-
daten verfügbar sind, wurden für das Szenario mit ausschließlichem Verzehr von Säuglings-
anfangsnahrung Energiereferenzwerte für mit Säuglingsnahrung ernährte Säuglinge nach 
Butte (2005) und Wachstumsreferenzdaten für die EU (van Buuren et al. 2012) herangezo-
gen, so dass die Expositionsschätzungen sowohl für mediane (P50) als auch für hohe (P95) 
Trinkmengen durchgeführt werden konnten. 
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Für Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr (6 bis < 12 Monate) wurden Daten der Verzehrs-
studie zur Ermittlung der Lebensmittelaufnahme von Säuglingen und Kleinkindern für die Ab-
schätzung eines akuten Toxizitätsrisikos durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
(VELS) zugrunde gelegt (Heseker et al. 2003; Banasiak et al. 2005). Die Studie wurde zwi-
schen 2001 und 2002 mit 816 Säuglingen und Kindern im Alter zwischen 6 Monaten bis un-
ter 5 Jahren in ganz Deutschland durchgeführt. Die Eltern führten für jedes Kind zwei 3-
Tage-Ernährungsprotokolle über alle verzehrten Lebensmittel. Aufgrund des Vorliegens von 
Verzehrsangaben zu einzelnen Tagen sind die jeweils zweimal erhobenen 3-Tage-Ernäh-
rungsprotokolle sowohl für Expositionsschätzungen bei akuten als auch bei chronischen Risi-
ken geeignet. 

3.1.4.3 Erucasäuregehalte in Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder 

3.1.4.3.1 Daten aus Lebensmittelüberwachungsprogrammen der Bundesländer 

Zur Ermittlung von Gehalten an Erucasäure in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung wurde 
eine Datenabfrage beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
und den Ländern durchgeführt. Daraufhin wurden dem BfR Analysenergebnisse zu  
Erucasäure von 1.158 Proben aus den Lebensmittelüberwachungsprogrammen des Zeit-
raums 2002 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Die nachfolgende Betrachtung wurde wegen 
der Aktualität der Zusammensetzung der Produkte auf Daten beschränkt, die ab dem Jahr 
2009 erhoben wurden. Außerdem wurden aus dem übermittelten Datenpool die Proben, die 
als Beschwerde-, Verdachts- oder Verfolgungsproben gezogen wurden, ausgeschlossen. 
Die Angabe der Gehalte an Erucasäure erfolgt im überwiegenden Teil der Daten in Prozent 
und bei den restlichen Datensätzen in g/100 g, was ebenfalls Prozent entspricht.  

Die Proben wurden zu den in Tabelle 3 aufgeführten Gruppen zusammengefasst. Darüber 
hinaus enthalten die Daten des BVL Proben in den Gruppen „Dessert und Pudding für Säug-
linge und Kleinkinder“ (n=21) sowie „Süßspeisen mit Milcherzeugnissen für Säuglinge und 
Kleinkinder“ (n=15), in denen jedoch die Gehalte an Erucasäure nicht nachweisbar bzw. 
nicht bestimmbar waren. Die Proben „Milch für die besondere Ernährung von Kleinkindern“ 
(n=31) hatten einen hohen Anteil (76 %) nicht nachweisbarer bzw. nicht bestimmbarer Werte 
an Erucasäure. Die genannten Kategorien stellen sehr inhomogene Gruppen dar und wer-
den in der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt.  

Basis der nachfolgenden Betrachtung sind dementsprechend 818 Datensätze zu Gehalten 
von Erucasäure in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie Beikost. Bei einem hohen 
Probenanteil (43 %) ist ein Gehalt von „0 %“ als Anteil von Erucasäure angegeben. Weitere 
15 % der Proben liegen unter der Nachweis- oder Bestimmungsgrenze, wobei die Gehalte 
dieser Proben aufgrund fehlender Informationen zu Fettgehalten bzw. den Nachweis- oder 
Bestimmungsgrenzen für die vorliegende Betrachtung entsprechend des lower bound Ansat-
zes (lb) auf „0“ gesetzt wurden. Eine Betrachtung nach upper bound Ansatz (ub) würde mit 
Unsicherheiten aufgrund notwendiger Annahmen zu Fettgehalten verbunden sein und auf-
grund der geringen Anzahl an Proben unterhalb dieser Grenzen (15 %) keine nennenswerte 
Erhöhung der Exposition erwarten lassen. 

Bei 78 % der Proben ist als Bezugsparameter Fett angegeben, wobei nur bei einem geringen 
Anteil Angaben zum Fettanteil des untersuchten Produkts vorliegen. Für eine Umrechnung 
auf das verzehrfertige Produkt wurde bei fehlenden Angaben zum Fettanteil auf recher-
chierte Werte (Kapitel 3.1.4.1.1 und Tabelle 3) zurückgegriffen und bei Angabe einer 
Spanne der Maximalwert zum Umrechnen auf das verzehrfertige Produkt herangezogen. 
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Die Gehaltsdaten von Erucasäure für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung liegen zum gro-
ßen Teil für die Pulverform vor, Rechercheergebnisse für Fettgehalte dagegen für das ver-
zehrsfertige Produkt. Um bei Pulver mit Fettbezug ohne Angabe des Fettanteils den Gehalt 
an Erucasäure im gesamten Produkt zu erhalten, erfolgte die Umrechnung des auf den Fett-
anteil bezogenen Gehalts an Erucasäure im Pulver mit dem recherchierten Fettgehalt in der 
fertigen Zubereitung unter Anwendung eines Faktors von 8. Dieser Faktor basiert auf einer 
Internet-Recherche auf dem deutschen Markt angebotener Produkte und entspricht dem von 
der EFSA empfohlenen Verdünnungsfaktor für diese Produktgruppe (EFSA 2016). Für 22 % 
der Proben liegen die Gehalte an Erucasäure für die Angebotsform vor, für die keine Um-
rechnung notwendig ist.  
Tabelle 3: Fettgehalte der verschiedenen Produktgruppen (Basis: Rechercheergebnisse)  

Kategorie Angebotsform Fettgehalt1 

Säuglingsanfangsnahrung Flüssigkeit 3,2 - 3,6 

Folgenahrung Flüssigkeit 3,0 - 3,5 

Milch-Getreidebrei Pulver 6,7 - 14,2 

Milch-Getreidebrei Gläschen 1,5 - 2,5 

Beikostmahlzeit mit Fleisch Gläschen 0,6 - 2,9 

Beikostmahlzeit mit Fisch Gläschen 1,9 

Beikostmahlzeit mit Gemüse Gläschen 0,0 - 3,4 
1 Angaben zum Fettgehalt in g/100 ml bzw. g/100 g. 

Für die Ermittlung der Gehalte an Erucasäure wurden die Proben weiter zu folgenden Grup-
pen zusammengefasst: Säuglingsanfangs- und Folgenahrung (Pulver bzw. verzehrfertig), 
Milch-Getreidebreie (Pulver bzw. verzehrfertig) und Mahlzeiten mit Fleisch, Fisch, Gemüse 
oder Getreideanteil (Tabelle 4).  

Tabelle 4: Gehalte von Erucasäure in Säuglingsnahrung (Basis: BVL-Daten, 2009-2020) 

  Säuglingsanfangs-
und Folgenahrung 

Milch-Getreidebreie Andere2 

  Pulver verzehrfertig Pulver verzehrfertig verzehrfertig 

Proben N 434 82 48 10 244 

Gehalt = 0 
bzw.<LOD/LOQ1 
(in %) 

64 44 54 30 55 

Eruca-
säure-
gehalte 

Mittelwert in % 

 

0,013 0,002 0,009 0,001 0,026 

Median in % 
 

0 0,002 0 0,001 0 

Perzentil 95 in 
% 

0,058 0,006 0,030 0,002 0,200 

1 LOD: limit of detection, LOQ: limit of quantification 
2 Verzehrfertige Mahlzeit mit Fleisch, Fisch, Gemüse oder Getreideanteil 
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3.1.4.3.2 Informationen zu Erucasäuregehalten aus weiteren Quellen 

Für ein möglichst praxisrelevantes Bild wurde beim Diätverband e.V. nachgefragt, welche 
Maßnahmen die hier zusammengeschlossenen Hersteller treffen, um den gesetzlichen Vor-
gaben bezüglich der Gehalte an Erucasäure in den Lebensmitteln für Säuglinge und Klein-
kinder entsprechen zu können. Nach Angaben des Diätverbands e.V. geben einige Herstel-
ler ihren Vorlieferanten entsprechende Spezifikationen vor oder legen Anforderungen in den 
Freigabeprotokollen für die Fertigerzeugnisse fest.  

Dabei soll der maximale Höchstwert für Erucasäure im angelieferten Rapsöl 0,1 %, in ange-
lieferten Palm-Raps-Ölmischungen 0,4 %, in Sonnenblumen-Raps-Ölmischungen 0,5 % be-
tragen. Für die Öl-Mischungen gilt, dass diese nicht als einzige Fettkomponente in den ent-
sprechenden Endprodukten eingesetzt werden. In Abhängigkeit von der Rezeptur werden sie 
in unterschiedlichen Anteilen zusammen mit anderen Ölen, die von Natur aus keine E-
rucasäure enthalten, verwendet. Andere Hersteller haben nach Angaben des Diätverbands 
e.V. einen Maximalgehalt für Erucasäure von weniger als 0,1 % bezogen auf das Gesamtfett 
als interne Zielvorgaben definiert. Dabei muss der Erucasäuregehalt unterhalb von 0,3 % be-
zogen auf den Gesamtfettanteil liegen, um einen ausreichenden Abstand zum gesetzlich 
festgelegten Höchstgehalt von 0,4 % für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung einzuhalten. 
In Fertigerzeugnissen im Bereich der Säuglingsmilchnahrungen werden, nach Angaben des 
Diätverbands e.V., seitens der Hersteller Maßnahmen getroffen, dass der Erucasäuregehalt 
im Endprodukt in jedem Fall unterhalb von 0,1 % liegt. 

Untersuchungen der Stiftung Warentest von Rapsölen6 ergaben Erucasäuregehalte bis  
0,2 %. 

Zum Zeitpunkt der Stellungnahme lagen dem BfR keine repräsentativen Daten zu aktuellen 
Gehalten an Erucasäure in Ölen vor, die u. a. für die Beikostzubereitung verwendet werden.  

Dem BfR wurden jedoch auf Anforderung nachträglich vom BVL Datensätze zu Gehalten von 
Erucasäure in Rapsölen übermittelt. Die Auswertung der Einzeldaten ergab für die einge-
schlossenen Proben (n=984) einen Mittelwert von 0,26 % Erucasäure und einen Median von 
0,2 %, sowie im 90. bzw. 95. Perzentil Erucasäuregehalte von 0,5 % bzw. 0,62 %. 

Darüber hinaus wurden auch Daten zu Erucasäuregehalten in Fischen und Fischprodukten 
zur Verfügung gestellt. Die Auswertung von Lachsproben (n=26) ergab einen Mittelwert von 
0,11 % und einen Median von 0,08 % Erucasäure. 

3.1.4.3.3 Fazit 

Die Analyseergebnisse aus den Lebensmittelüberwachungsprogrammen und die bereitge-
stellten Informationen vom Diätverband e.V. zu Erucasäuregehalten in Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung zeigen, dass die Gehalte deutlich unterhalb des gesetzlich festgelegten 
Höchstgehaltes von 0,4 % bezogen auf den Gesamtfettgehalt liegen. 

Für Getreidebeikost und andere Beikostprodukte sind derzeit keine Höchstgehalte für  
Erucasäure im Endprodukt gesetzlich festgelegt, jedoch weisen die verfügbaren Daten zu 
diesen Produktgruppen ebenfalls auf Erucasäuregehalte unterhalb von 0,4 % bezogen auf 
den Gesamtfettgehalt. 
Nach Angaben des Diätverbands e.V. geben die Hersteller von Lebensmitteln für Säuglinge 
und Kleinkinder ihren Vorlieferanten zudem Höchstgehalte für Erucasäure in Rapsölen und 
Ölmischungen vor, wodurch sichergestellt werden soll, dass die gesetzlichen Vorgaben ein-
gehalten werden. Die Erucasäuregehalte befinden sich größtenteils unterhalb des gesetzlich 

                                              
6 Stiftung Warentest, Rapsöl im Test, test 11/2018. 
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definierten Höchstwertes für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung von 0,4 % im Gesamtfett 
für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung, und in jedem Fall unterhalb des Höchstgehaltes 
von 2 % für pflanzliche Öle außer Leindotteröl, Senföl und Borretschöl. 

3.1.4.4 Abschätzung der Erucasäureaufnahme unter Berücksichtigung verschiedener Mo-
delle 

Im Folgenden werden die aus unterschiedlichen Quellen verfügbaren Daten in vier Modell-
rechnungen integriert, um die mögliche Aufnahmemenge an Erucasäure unter Berücksichti-
gung verschiedener Annahmen abschätzen zu können. 

3.1.4.4.1 Modell 1: Erucasäureaufnahme über Produkte, die den maximal zulässigen  
Erucasäuregehalt von 0,4 % im Fettanteil ausschöpfen 

In einem ersten Modell wird angenommen, dass ein 4 Monate alter weiblicher Säugling mit 
einem 6,4 kg Körpergewicht (Wachstumsstandard WHO) täglich 800 ml Säuglingsanfangs-
nahrung zu sich nimmt. Weiterhin wird angenommen, dass der in der Delegierten VO (EU) 
2016/127 festgelegte Fettgehalt für Säuglingsanfangsnahrung (2,6 bis 4,2 g/100ml) einen 
maximalen Erucasäuregehalt von 0,4 % im Fettanteil aufweist. Unter diesen Annahmen 
ergibt sich eine Aufnahme von 13 bis 21 mg Erucasäure pro kg Körpergewicht und Tag. 

3.1.4.4.2 Modell 2: Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr bei ausschließlicher Ernährung mit 
Säuglingsanfangsnahrung und einem praxisnahen Erucasäuregehalt im Fettanteil  

Für die folgende Expositionsschätzung für Säuglinge im Alter von 0 bis 6 Monaten wird da-
von ausgegangen, dass diese ausschließlich mit Säuglingsanfangsnahrung ernährt werden. 
Grundlage dieser Annahme bildet die Empfehlung, dass ausschließliches Stillen oder alter-
nativ die Ernährung mit industriell hergestellter Säuglingsanfangsnahrung in den ersten 
sechs Lebensmonaten für die Mehrheit der Säuglinge als adäquate Ernährung angesehen 
wird (Koletzko et al. 2016). Die Expositionsschätzung wurde entsprechend für Trinkmengen 
von Säuglingsanfangsnahrung, basierend auf dem nach Butte (Butte 2005) ermittelten Ener-
giebedarf für Säuglinge, sowie des 95. Perzentils der Körpergewichte nach Geschlecht und 
Alter (van Buuren et al. 2012) auf Basis des mittleren Erucasäuregehalts durchgeführt (Ta-
belle 5). Auf eine Darstellung durchschnittlicher Trinkmengen (P50) bei durchschnittlichen 
Körpergewichten (P50) wird verzichtet, da die resultierenden Aufnahmewerte identisch mit 
denen der Vielverzehrer (P95) sind. 
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Tabelle 5: Abgeleitete Verzehrs- und Aufnahmemengen von Erucasäure für Säuglingsanfangs-
nahrung für männliche und weibliche Säuglinge bis zu 6 Monaten 

Geschlecht Alter1 Trinkmenge2 Körpergewicht3 Erucasäureaufnahme4  
Männlich 1 924 5,3 3,3 

2 983 6,2 3,0 
3 1014 7,1 2,7 
4 971 7,9 2,3 
5 1044 8,6 2,3 
6 1103 9,3 2,3 

Weiblich 1 836 5 3,2 
2 895 5,8 2,9 
3 952 6,6 2,7 
4 928 7,3 2,4 
5 982 7,9 2,4 
6 1032 8,5 2,3 

1 Angabe in Monaten 
2 Angabe als 95. Perzentil in ml/kg KG/Tag; basierend auf Butte et al. (2005) 
3 Angabe als 95. Perzentil in kg; basierend auf van Buuren et al. (2012) 
4 Angabe in mg/kg KG/Tag; Gehalt nach Tabelle 4: 0,002 % 
 
Unter dem hier angenommenen Erucasäuregehalt in Säuglingsanfangsnahrung bei aus-
schließlicher Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat mit einer solchen Nahrung 
liegt die Aufnahme von Erucasäure zwischen 2,3 und 3,3 mg/kg KG und Tag (Tabelle 5). 
Bezogen auf das Körpergewicht sinkt die Erucasäureaufnahme mit zunehmenden Alter auf-
grund des steigenden Körpergewichtes mit zunehmenden Alter. 

3.1.4.4.3 Modell 3: Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr bei Ernährung mit Säuglingsan-
fangs- und Folgenahrung sowie Beikost und mit einem praxisnahen Erucasäure-
gehalt im Fettanteil  

Für Kinder ab einem Alter von 6 Monaten bis zu einem Jahr liegen Daten zum Verzehr von 
Säuglingsanfangs- und Folgenahrung aus der VELS-Studie vor, die für die vorliegende 
Schätzung der Exposition gegenüber Erucasäure verwendet werden. Für die Gruppe der 
Normalverzehrer (Median der täglichen Verzehrsmengen) und der Vielverzehrer (P 95 der 
täglichen Verzehrsmengen) ist die Aufnahme von Erucasäure auf Basis der mittleren E-
rucasäuregehalte der entsprechenden Lebensmittelgruppen in Tabelle 6 dargestellt. Von 
den 95 Kindern dieser Altersgruppe verzehrten 80 Kinder Säuglingsanfangs- oder Folgenah-
rung, womit sich für Normalverzehrer für Erucasäure eine Aufnahmemenge in Höhe von 
0,56 mg/kg KG und Tag (Vielverzehrer 1,20 mg/kg KG und Tag) ergibt.  

Neben dem Verzehr von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung kann eine Aufnahme von  
Erucasäure über den Verzehr von Beikost erfolgen. Als mögliche Quelle von Erucasäure aus 
Beikost wurden Milch-Getreidebreie und Mahlzeiten mit Fleisch, Fisch, Gemüse oder Getrei-
deanteil in die Betrachtung einbezogen. Als Aufnahmemenge von Erucasäure über Beikost 
wurde bei Normalverzehrern als Median 3,29 mg/kg KG und Tag (Vielverzehrer 6,73 mg/kg 
KG und Tag) ermittelt. Um die Gesamtaufnahme von Erucasäure über Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung sowie Beikost zu ermitteln, wurden für die Verzehrer von Beikost auf indi-
vidueller Ebene die Aufnahmemengen beider Positionen summiert, da diese die höchsten 
Beiträge zur Aufnahme aufweisen. Für Normalverzehrer ergibt sich ein Wert von 3,83 mg/kg 
KG und Tag, für Vielverzehrer 7,06 mg/kg KG und Tag (Tabelle 6). 
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Tabelle 6: Aufnahme von Erucasäure bei Säuglingen im Alter von 6 Monaten bis zu einem Jahr 
in mg/kg KG und Tag (Basis nur Verzehrer) über Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie 
Beikost 

 N Aufnahme Erucasäure1 
  Normalverzehrer Vielverzehrer 

Säuglingsanfangs- und Folgenahrung 80 0,56 1,20 

Beikost 89 3,29 6,73 

Gesamt (Basis Verzehrer von Beikost) 89 3,83 7,06 
1 Angabe in mg/kg KG/Tag 
 

Außerdem empfehlen einige Hersteller, zur Beikost1 bis 2 Teelöffel (TL) Rapsöl hinzuzufü-
gen. Um diese zusätzliche Expositionsquelle zu berücksichtigen und gleichzeitig die Variabi-
lität bezüglich der Zusammensetzung der täglich gegebenen Beikost abzubilden, wird eine 
vereinfachte Abschätzung (Annahme des Zusatzes eines TL Rapsöls) vorgenommen. 

Es gibt belastbare Hinweise, dass in der Praxis Erucasäuregehalte in Rapsölen bzw. Ölen, 
die als geeignet für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern gekennzeichnet sind 
(sog. Beikostölen), unterhalb von 0,5 % (EFSA 2016), aus anderen Informationsquellen un-
terhalb von 0,2 %, angenommen werden können (siehe Abschnitt 3.1.4.3.2).  

Um zu ermitteln, welche Aufnahme von Erucasäure durch einen TL Rapsöl erfolgt, wurde der 
upper bound-Wert der EFSA in Höhe von 5215 mg Erucasäure pro kg Rapsöl (0,52 %) her-
angezogen (EFSA 2016). Laut Monica-Mengenliste, die für haushaltsübliche Maße das Ge-
wicht in Gramm angibt, entspricht ein TL Öl einer Menge von 3 g Öl (BLE 2019). Bei einem 
mittleren Körpergewicht dieser Altersgruppe von 9 kg ergibt sich daraus eine zusätzliche E-
rucasäureaufnahme von 1,74 mg/kg KG und Tag (Tabelle 7).  
Wird ein Erucasäuregehalt von 0,2 % in Rapsöl angenommen, ergibt sich durch die Zugabe 
von einem TL Öl eine zusätzliche Aufnahme von Erucasäure von 0,66 mg/kg KG und Tag 
bei Annahme eines mittleren Körpergewichts in dieser Altersgruppe von 9 kg (Median der 
Körpergewichte aus VELS, Tabelle 7). 

Tabelle 7: Aufnahme von Erucasäure bei Säuglingen im Alter von 6 Monaten bis zu einem Jahr 
in mg/kg KG und Tag (Basis nur Verzehrer) durch Zusatz von 1 TL Rapsöl 

 N Erucasäureaufnahme1 
  Normalverzehrer Vielverzehrer 

Beikost2 89 3,29 6,73 

Zusatz 1 TL Rapsöl3 
(Erucasäuregehalt 0,52 %)  1,74 1,74 

Zusatz 1 TL Rapsöl3 
(Erucasäuregehalt 0,2 %)  0,66 0,66 

1 Angabe in mg/kg KG/Tag 
2 Angaben aus Tabelle 6 
3 Annahme 
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3.1.4.4.4 Modell 4: Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr bei Ernährung mit selbst herge-
stellter Beikost 

Im Gegensatz zu der Expositionsschätzung aus Modell 3, für die reale Verzehrsdaten 
(VELS-Studie) und reale Gehaltsdaten für industriell hergestellte Beikostprodukte (Ba-
bybreie) für die Ernährung von Säuglingen im zweiten Lebenshalbjahr berücksichtigt wurden, 
soll in einer weiteren Modellrechnung alternativ angenommen werden, dass die Beikost 
selbst zubereitet wird. Für die Berechnung der potentiellen Erucasäureaufnahme durch 
selbst hergestellte Beikost wurden beispielhaft die Rezeptvorlagen für drei Breimahlzeiten 
des „Ernährungsplans für das 1. Lebensjahr“ des FKE verwendet (Tabelle 8). 

Tabelle 8: Beikost im Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr des Forschungsinstituts für Kin-
derernährung Dortmund (FKE): Rezepte für die Selbstzubereitung (nach Abbildung 2 in (Alexy 
2016)) 

 
* 1- bis 2-mal pro Woche anstelle von Fleisch 

Die Empfehlung des FKE, Rapsöl zu kommerziellen Beikostprodukten hinzuzugeben, gilt 
demnach auch für selbst hergestellte Beikostmahlzeiten (Alexy 2016). Wie in Tabelle 8 dar-
gestellt, werden für den Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei 8-10 g und für den Getreide-Obst-
Brei 5 g Rapsöl empfohlen. 

Im nachfolgenden Szenario für selbst hergestellte Beikost wird ein Erucasäuregehalt im ein-
gesetzten Rapsöl von 0,2 % (2 g/kg) angenommen (siehe dazu Abschnitt 3.1.4.4.3). 

Für die Herstellung von Breimahlzeiten wird auch die Verwendung von (fettreichem) Seefisch 
anstelle von Fleisch ein- bis zweimal pro Woche empfohlen (Alexy 2016). Insbesondere fett-
reiche Seefische, wie z. B. Hering, Lachs und Makrele, können zur Erucasäureaufnahme 
beitragen (EFSA 2016). 

Für die Modellrechnung wurde Lachs als Zutat für die Zubereitung des 1. Breies gewählt. Da 
die EFSA in ihrer Stellungnahme auf die unzureichende Datenlage zu Erucasäuregehalten in 
Fisch und Fischprodukten hinweist, wurden die aktuellen Analyseergebnisse von Erucasa-
säure in Lachs (Atlantic salmon fillet (farmed)) aus der „Seafood data“ des National Institutes 
of Marine Research (IMR) verwendet. Der Erucasäuregehalt in Lachs (2020) wurde mit 
90 mg/100g angegeben und ist vergleichbar mit dem upper bound-Wert für salmon spp. (992 
mg/kg) der EFSA-Stellungnahme von 2016 (EFSA 2016; IMR 2020). 

Unter der Annahme, dass die Herstellung von Beikost nach den Empfehlungen bzw. Rezep-
turen des FKE („Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr“) erfolgt, würden durch die vollstän-
dige Fütterung der drei selbst zubereiteten Babybreie am Tag 15 g Rapsöl und 30 g Fisch 
verzehrt werden (Abbildung 2 aus Alexy et al. 2016). Dies entspricht einer Aufnahme von 30 
mg Erucasäure über das Rapsöl bei Annahme eines Erucasäuregehalts von 0,2 %. Über den 
Lachs würde 27 mg Erucasäure aufgenommen werden, wenn der Gehalt bei 90 mg pro 

Erster Brei 
Gemüse-Kartoffel-Fleisch Brei 

Zweiter Brei 
Milch-Getreide-Brei 

Dritter Brei 
Getreide-Obst-Brei 

90-100 g Gemüse 200 g Milch 20 g Getreideflocken 

40-60 g Kartoffeln 20 g Getreideflocken 90 g Wasser 

15-20 g Obstsaft 20 g Obstsaft/-püree 100 g Obst 

20-30 g Fleisch bzw. Fisch*   

8-10 g Rapsöl  5 g Rapsöl 
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100 g Fisch liegt. Bei einem mittleren Körpergewicht des Säuglings im zweiten Lebenshalb-
jahr von 9 kg ergibt sich eine Erucasäureaufnahme über Rapsöl und Lachs in den Breimahl-
zeiten von 6,3 mg/kg KG und Tag (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Aufnahme von Erucasäure über Rapsöl und Lachs bei Säuglingen im Alter von 6 Mo-
naten bis zu einem Jahr in mg/kg KG und Tag durch selbst hergestellte Breimahlzeiten nach 
Rezepturvorlagen des FKE (Alexy 2016). 

Breimahlzeit1 Erucasäure 
 Quelle2 Gehalt3 Aufnahme4 

Erster Brei 10 g Rapsöl 0,2 % 2,2 

30 g Fisch (Lachs) 0,09 % 3 

Zweiter Brei - -  

Dritter Brei 5 g Rapsöl 0,2 % 1,1 

Gesamtaufnahme Erucasäure   6,3 

1 vgl. Tab. 8 
2 Relevante Erucasäure-Quelle in der Rezeptur (siehe Tab. 8) 
3 Annahmen nach Angaben in 3.1.4.3.2 und 3.1.4.4.4  
4 Angabe in mg/kg KG und Tag 
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3.2 Risikocharakterisierung 
3.2.1 Modell 1: Erucasäureaufnahme über Produkte, die den maximal zulässigen E-

rucasäuregehalt von 0,4 % im Fettanteil ausschöpfen 

In dem „worst-case“-Modell wurde angenommen, dass ein 4 Monate alter Säugling mit 
6,4 kg KG täglich 800 ml Säuglingsanfangsnahrung trinkt. Unter Annahme der in der Dele-
gierten VO (EU) 2016/127 festgelegten Fettanteile in Säuglingsanfangsnahrung und bei Aus-
schöpfung des maximalen Erucasäuregehalts von 0,4 % im Fettanteil würde sich daraus 
eine tägliche Erucasäureaufnahmemenge von 13 bis 21 mg pro kg Körpergewicht und Tag 
ergeben. Beim Vergleich mit der von der EFSA abgeleiteten tolerierbaren täglichen Auf-
nahme (TDI) für Erucasäure von 7 mg/kg Körpergewicht und Tag ergäbe sich bei den hier 
berechneten Aufnahmemengen eine bis zu dreifache Überschreitung des TDI (Tabelle 10). 
Die anhand von Verzehrsdaten und praxisrelevanten Erucasäuregehalten vorgenommenen 
Expositionsschätzungen zeigen jedoch, dass es sich hierbei um ein „worst-case“-Modell han-
delt. 

3.2.2 Modell 2: Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr bei ausschließlicher Ernährung mit 
Säuglingsanfangsnahrung und einem praxisnahen Erucasäuregehalt im Fettanteil 

Bei der Expositionsschätzung in der Modellrechnung 2 wurde davon ausgegangen, dass 
Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr ausschließlich mit Säuglingsanfangsnahrung ernährt 
werden. 

Die Aufnahme von Erucasäure über den Verzehr von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung 
liegt zwischen 2,3 und 3,3 mg/kg KG und Tag (Tabelle 5). Dabei sinkt die Aufnahme mit zu-
nehmenden Alter aufgrund des steigenden Körpergewichtes. Beim Vergleich der in Tabelle 5 
dargestellten Aufnahmemengen mit dem TDI für Erucasäure von 7 mg/kg KG und Tag liegt 
die Ausschöpfung zwischen 33 und 47 %.  

Die hier berechneten Aufnahmen und die daraus resultierenden TDI-Ausschöpfungen sind 
deutlich geringer als die in der Modellrechnung 1 dargestellte Exposition von 13 bis 21 mg/kg 
KG und Tag (Tabelle 10). Dies begründet sich in dem niedrigeren mittleren Gehalt an  
Erucasäure von 0,0019 % der BVL-Daten (Säuglingsanfangsnahrungen) im Vergleich zu der 
Annahme, dass der Erucasäurehöchstgehalt von 0,4 % im Fettanteil maximal ausgeschöpft 
wird (Erucasäuregehalt 0,134 %, wenn 0,4 % in 33,6 g Fett, bzw. 0,085 %, wenn 0,4 % in 
21,2 g Fett). 

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu Gehalten an Erucasäure kommt das BfR an-
hand der vorgenommenen Expositionsschätzung (Modell 2) zu dem Ergebnis, dass für 
Säuglinge im Alter von 0 bis 6 Monaten die Aufnahme von Erucasäure über die berücksich-
tigten Lebensmittel und unter Beachtung der bestehenden Unsicherheiten (vgl. Abschnitt 
3.3) aktuell nicht mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko verbunden ist.  

3.2.3 Modell 3: Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr bei Ernährung mit Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung sowie Beikost und mit einem praxisnahen Erucasäuregehalt im 
Fettanteil 

Für Säuglinge ab dem 6. Lebensmonat kann eine Aufnahme von Erucasäure über den Ver-
zehr von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung sowie über den Verzehr von Beikost erfol-
gen. Die Expositionsschätzung ergab eine Aufnahmemenge an Erucasäure allein über Bei-
kost bei den Normalverzehrern von 3,3 mg/kg KG und Tag (Vielverzehrer 6,7 mg/kg KG und 
Tag). Die Gesamtaufnahme von Erucasäure über Säuglingsanfangs- und Folgenahrung und 
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Beikost (gesamt) lag für Normalverzehrer bei 3,8 mg/kg KG und Tag, für Vielverzehrer bei 
7,1 mg/kg KG und Tag. 

In der Gruppe der Normalverzehrer wird für beide Expositionsszenarios (Beikost bzw. Säug-
lingsanfangs- und Folgenahrung und Beikost (gesamt)) der TDI für Erucasäure von 7 mg/kg 
KG und Tag nicht ausgeschöpft (47 % bzw. 55 %). Für Vielverzehrer von Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung und Beikost (gesamt) wird der TDI hingegen geringfügig überschritten 
(7,1 mg/kg KG und Tag). 

Bei Annahme, dass 1 Teelöffel Rapsöl mit einem Erucasäuregehalt von 0,52 % (EFSA upper 
bound) zum Babybrei hinzugegeben wird, erhöht sich die Erucasäureaufnahme für Normal-
verzehrer auf 5,03 mg/kg KG und Tag. Dies hätte keine Ausschöpfung des TDI zur Folge 
(72 %). Bei Vielverzehrern von Beikost mit Zusatz eines TL Rapsöls würde die Aufnahme 
von Erucasäure 8,5 mg/kg KG und Tag betragen und damit den TDI überschreiten (121 %). 

Nimmt man einen praxisrelevanteren Erucasäuregehalt von 0,2 % im zugesetzten Rapsöl an 
(siehe 3.1.4.3.2) ergibt sich für Normalverzehrer bzw. Vielverzehrer von Beikost eine Ge-
samtaufnahme an Erucasäure von 4 bzw. 7,4 mg/kg KG und Tag. Der TDI von 7 mg/kg KG 
und Tag würde demnach nur bei Vielverzehrern von Beikost mit Zusatz 1 TL Rapsöls knapp 
überschritten werden (105 %; Tabelle 10). 

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu Gehalten an Erucasäure kommt das BfR an-
hand der vorgenommenen Expositionsschätzung (Modell 3) zu dem Ergebnis, dass für Nor-
malverzehrer sowie für Vielverzehrer von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung und Beikost 
(gesamt) im Alter von 6-12 Monaten die Aufnahme von Erucasäure über die berücksichtigten 
Lebensmittel und unter Beachtung der bestehenden Unsicherheiten und Datenlücken aktuell 
nicht mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko verbunden ist.  

Indessen kann für Säuglinge im Alter von 6 bis 12 Monaten durch die Aufnahme von  
Erucasäure ein gesundheitliches Risiko bestehen, wenn Vielverzehrer von Beikost zusätzlich 
1 TL Rapsöl mit Erucasäuregehalten von 0,2 % oder mehr über die Beikost erhalten. 

3.2.4 Modell 4: Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr bei Ernährung mit selbst hergestellter 
Beikost 

In der vierten Modellrechnung wurde angenommen, dass ein Säugling mit einem mittleren 
Körpergewicht von 9 kg selbst hergestellte Breimahlzeiten nach Rezeptvorlagen des FKE 
(Alexy 2016) erhält und damit über die Zutaten Lachs (30 g) und Rapsöl (15 g) eine E-
rucasäuremenge von 57 mg aufnimmt (6,3 mg/kg KG und Tag). Der TDI von 7 mg/kg KG 
und Tag wäre damit zu 90 % ausgeschöpft (Tabelle 10). 

In diesem beispielhaften Szenario kann demnach nicht von einem erhöhten gesundheitlichen 
Risiko für Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr ausgegangen werden, wenn die angenom-
menen Mengen an Lachs bzw. Rapsöl mit Erucasäuregehalten von 0,09 % bzw. 0,2 % über 
Beikost aufgenommen werden. Höhere Erucasäuregehalte in den betrachteten Lebensmit-
teln könnten jedoch zu einer Ausschöpfung bzw. Überschreitung des TDI beitragen. 
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Tabelle 10: Aufnahme von Erucasäure bei Säuglingen im Alter von 0 bis 12 Monaten in mg/kg 
KG und Tag und Ausschöpfung des TDI von 7 mg/kg KG und Tag anhand der vier Modellrech-
nungen. 

Modell Alter1 Produktgruppe Erucasäuregehalt2 Aufnahme3 TDI-Ausschöpfung4  

1 0-6  ausschließlich 
Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung 

0,4 % bezogen auf 
Gesamtfett5 
 

13 - 21 187 - 300 

2* 0-6  ausschließlich 
Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung 

0,002 %6 

 

2,3 – 3,3 33 - 47 

3* 6-12    NVa VVb NVa VVb 

Säuglingsanfangs- 
und Folgenahrung 

entsprechend Tab. 4 0,6 1,2 8 17 

Beikost entsprechend Tab. 4 3,3 6,7 47 96 
gesamt (Basis 
Verzehrer von 
Beikost) 

entsprechend Tab. 4. 3,8 7,1 55 101 

      
Beikost+1 TL 
Rapsöl 

entsprechend Tab. 4 
+0,52 % im Rapsöl 

5,03 8,5 72 121 

Beikost+1 TL 
Rapsöl 

entsprechend Tab. 4 
+0,2 % im Rapsöl 

4 7,4 57 105 

4 6-12  Beikostmahlzeiten 
mit 30 g Lachs 
und 15 g Rapsöl 

0,09 % im Lachs 

0,2 % im Rapsöl 

6,3 90 

1 Angabe in Monaten 
2 Angabe in % 
3 Erucasäureaufnahme in mg/kg KG und Tag  
4 TDI-Ausschöpfung in % bezogen auf einen TDI von 7 mg/kg KG und Tag 
5 Gesetzlicher Höchstgehalt gemäß del. VO (EU) 2019/828 
6  Wert entsprechend Tabelle 4 (mittlerer Gehalt an Erucasäure) 
a Normalverzehrer, b Vielverzehrer 
* Verzehrsdaten einbezogen 
 



Bundesinstitut für Risikobewertung 
www.bfr.bund.de 

© BfR, Seite 25 von 30 

3.3 Beurteilung der Qualität der verfügbaren Daten 

3.3.1 Beurteilung der für die Expositionsschätzung herangezogenen Daten (Modell 2+3) 

An dieser Stelle wird noch einmal betont, dass nur die Modelle 2 und 3 Expositionsschätzun-
gen basierend auf Verzehrsdaten und Daten zu Gehalten darstellen. 

Dazu wurden zahlreiche Annahmen in Bezug auf die Fettgehalte in Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrung sowie in Beikost getätigt, die sowohl zu einer Unter- als auch einer Überschät-
zung der Erucasäuregehalte führen können. Die Recherchen haben jedoch nur eine geringe 
Variabilität in den Fettgehalten der einzelnen betrachteten Lebensmittelgruppen gezeigt. Zu-
sätzlich wurde der konservative Ansatz mit Verwendung der jeweils höchsten Fettgehalte ge-
wählt, womit eher von einer Überschätzung der Erucasäuregehalte auszugehen ist. 

Die EFSA hat Gehalte an Erucasäure in Rapsöl von 1285 mg/kg (lb) bis 5215 mg/kg (ub) be-
rechnet, wobei 80 % der Werte unterhalb der Nachweis- und Bestimmungsgrenze lagen 
(EFSA 2016). In der Lebensmittelgruppe „Food for infants and small children“ wurden relativ 
geringe Gehalte an Erucasäure festgestellt mit einer Spanne von 77 (lb) bzw. 86 (ub) mg/kg 
für „Ready-to-eat meal for infants and young children“ (n=156) bis 220 (lb) bzw. 290 (ub) 
mg/kg für „Infant formulae, powder“ (n=218). Diese Gehaltsdaten zu Erucasäure in Lebens-
mitteln beruhen vor allem auf Daten aus Deutschland neben weiteren Daten aus Österreich, 
Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei 
und Großbritannien. Die durchschnittliche Erucasäure-Exposition bei Säuglingen im Alter von 
0 bis 12 Monaten wurde mit 1,8 (lb) bzw. 2,6 (ub) mg/kg KG und Tag angegeben. Bei Viel-
verzehrern schätzte die EFSA die Exposition für Säuglinge auf 4,1 (lb) bzw. 5,7 (ub) mg/kg 
KG und Tag. Im Vergleich dazu zeigt die hier erfolgte Aufnahmeschätzung für Säuglingsan-
fangs- und Folgenahrung sowie Beikost bei Säuglingen im Alter von 6 bis 12 Monaten etwas 
höhere Mengen von 3,8 mg/kg KG und Tag für Durchschnittsverzehrer bzw. 7,1 mg/kg KG 
und Tag für Vielverzehrer. Dagegen liegen die Aufnahmemengen für die Säuglinge unter 6 
Monaten mit 2,3-3,3 mg/kg KG und Tag in der vorliegenden Schätzung im ähnlichen Rah-
men wie die der EFSA. 

Die hier für Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr durchgeführte Expositionsschätzung wurde 
auf Basis von Energie- und Wachstumsreferenzdaten von (Butte 2005) und (van Buuren et 
al. 2012) durchgeführt. Ein von der EFSA entwickeltes Verzehrszenario für ausschließlich mit 
Säuglingsnahrung ernährte Säuglinge in den ersten vier Lebensmonaten (EFSA 2017) 
wurde aufgrund der Beschränkung auf die ersten vier Lebensmonate nicht angewendet. Wird 
jedoch das Verzehrszenario der EFSA zur Expositionsschätzung für Säuglinge in den ersten 
vier Monaten zugrunde gelegt, erhöht sich die Aufnahme in diesen Altersgruppen marginal. 
Des Weiteren bezieht sich die vorliegende Expositionsschätzung auf nicht gestillte Säuglinge 
mit einem ausschließlichen Verzehr von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung. Beim Ver-
zehr von Muttermilch oder zusätzlichen Lebensmitteln kann die Aufnahme abweichen.  

Die EFSA hat in ihrer Stellungnahme von 2016 angegeben, dass Muttermilch zwar E-
rucasäure enthält, diese jedoch eher geringe Gehalte aufweist. Dabei wurden für Deutsch-
land die höchsten Gehalte von 52,2 mg/L bzw. 0,0052 % (n=40) auf Basis von Precht und 
Molkentin (1999) angegeben. Damit würde die Erucasäureaufnahme im Vergleich zu der 
über Säuglingsanfangs- und Folgenahrung (mittlerer Gehalt an Erucasäure 0,002 %) höher 
ausfallen.  
Aktuelle Studien zu Erucasäuregehalten in Muttermilch weisen in Abhängigkeit der Milchbil-
dungsphase Werte zwischen 0,1 bis < 0,3 % bezogen auf den Gesamtfettsäuregehalt auf 
und sind demnach vergleichbar mit den Daten von Precht und Molkentin von 1999 (0,18 ± 
0,06 % der Gesamtfettsäuren)  (Precht & Molkentin 1999; Thakkar et al. 2019; Yu et al. 
2019; Dai et al. 2020).  
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Obwohl die VELS-Studie vor 16 Jahren durchgeführt wurde, kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Ernährung der Säuglinge in Deutschland nicht signifikant geändert hat. 
Auswertungen der DONALD-Studie zeigen, dass sowohl die Zusammensetzung der Beikost 
als auch die Gesamtenergiezufuhr keinem zeitlichen Trend unterliegen (Hilbig & Kersting 
2006; Foterek et al. 2014). 

Schließlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Säuglinge ab der Einführung der 
Beikost und mit steigendem Alter zumindest teilweise an der Familienkost teilnehmen. Somit 
könnte eine weitere Aufnahme an Erucasäure über andere Lebensmittel als spezielle Le-
bensmittel für Säuglinge und Kleinkinder erfolgen, die in der durchgeführten Expositions-
schätzung nicht berücksichtigt wurde. 

In einem zusätzlich zu den Expositionsschätzungen (Modelle 2 und 3) berücksichtigten Mo-
dell (Modell 1) wird angenommen, dass der gesetzlich festgelegte Höchstgehalt von E-
rucasäure von 0,4 % bezogen auf den Fettgehalt in Säuglingsanfangsnahrung- und Folge-
nahrung ausgeschöpft wird. Die von den Überwachungsbehörden übermittelten Gehaltsda-
ten zeigen jedoch, dass die tatsächlichen Gehalte von Erucasäure in den für die Säuglings-
ernährung relevanten Produktkategorien weitaus geringer sind. Dieses Modell überschätzt 
daher die tatsächliche Aufnahme. 

Um weitere Aufnahmequellen für Erucasäure berücksichtigen zu können, wurde in einem 
vierten Modell angenommen, dass ein Säugling mit einem mittleren Körpergewicht von 9 kg 
selbst hergestellte Breimahlzeiten nach Rezeptvorlagen des FKE (Alexy 2016) erhält. Die in 
diesem Modell getätigten Annahmen basieren allein auf Rezeptvorlagen zur Herstellung von 
Beikost. Gehalts- sowie Verzehrsdaten liegen nicht vor. 

In der vorliegenden Berechnung zur Erucasäureaufnahme wurden nur die Zutaten Lachs und 
Rapsöl berücksichtigt, weil diese Lebensmittel hohe Gehalte an Erucasäure aufweisen kön-
nen. Die Aufnahme von Erucasäure über andere Lebensmittel in der Beikost (z. B. tierische 
Produkte (Milch); Backwaren (Babykekse)) sowie über Muttermilch ist demnach gegeben 
(EFSA 2016). 
Für Säuglinge im zweiten Lebenshalbjahr, die Lachs und Rapsöl mit Erucasäuregehalten 
von 0,09 bzw. 0,2 % über selbst hergestellte Beikost verzehren würden, ergibt sich keine 
Überschreitung des TDI (90 %). Es kann angenommen werden, dass zusätzliche Expositi-
onsquellen, wie z. B. Muttermilch oder andere erucasäurehaltige Lebensmittel, zur Aus-
schöpfung des TDI für diese Bevölkerungsgruppe beitragen könnten. 

Die Erucasäuregehalte in Fisch und Fischprodukten variieren je nach Fischart, Fettgehalt so-
wie Futtermitteleinsatz. Anzumerken ist hierbei, dass insbesondere Fettfische wie Makrele 
und Hering erheblich zur Erucasäureaufnahme beitragen können (EFSA 2016; Sissener et 
al. 2018; IMR 2020; Vetter et al. 2020). 

Fische und Fischprodukte (z. B. Fischöle) enthalten darüber hinaus Cetoleinsäure (C 22:1, n-
11), die als einfach ungesättigte Fettsäure mit einer cis-Doppelbindung ein Isomer der E-
rucasäure-Docosaensäure darstellt. Relativ hohe Gehalte von Cetoleinsäure (>1500 
mg/100g) werden ebenfalls in fettreichen Kaltwasserfischen (Hering, Makrele und Lachs) 
bzw. in Fischölen nachgewiesen (IMR 2020; Vetter et al. 2020).  

Nach Angaben der EFSA ist die analytische Trennung der in den Lebensmitteln vorkommen-
den Docosaensäuren (C22:1) aufgrund methodischer Schwächen nicht immer gegeben. 
Demnach bestehen Unsicherheiten bezüglich der tatsächlichen Gehalte von Erucasäure und 
weiteren Docosaensäuren (u.a. auch cis und trans-Isomere) in Lebensmitteln, wie z. B. Fisch 
und Meeresfrüchte (EFSA 2016). 

 



Bundesinstitut für Risikobewertung 
www.bfr.bund.de 

© BfR, Seite 27 von 30 

3.3.2 Beurteilung der verfügbaren toxikologischen Daten 

Die Datenlage zur Toxikologie von Erucasäure ist sehr umfangreich, und eine ausführliche 
toxikologische Bewertung inklusive der etwaigen Unsicherheiten lässt sich der EFSA-Stel-
lungnahme von 2016 entnehmen. Insgesamt zeigten zahlreichen Tierstudien eine pathologi-
sche Veränderung des Herzens sowie weitere unerwünschte Effekte nach Aufnahme von E-
rucasäure (EFSA 2016).  

Neben Erucasäure (C22, n-9) existieren weitere Docosaensäuren in Lebensmitteln, die von 
Säuglingen bzw. Kleinkindern aufgenommen werden. In Fischen und Fischprodukten ist bei-
spielsweise Cetoleinsäure enthalten (C22:1, n-11). Ergebnisse aus Tierversuchen deuten 
darauf hin, dass Cetoleinsäure (meist im Fisch(Herings-)öl)) ebenfalls unerwünschte Effekte 
am Herzen hervorruft (Beare-Rogers et al. 1972; Ackman & Loew 1977; Forsyth et al. 1977; 
Loew et al. 1978; Schiefer et al. 1978; Schiefer et al. 1982). Die Datenlage zu möglichen ge-
sundheitlichen Risiken von Cetoleinsäure beim Menschen ist unzureichend und eine ab-
schließende Bewertung nicht möglich.  
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3.4 Handlungsempfehlungen 
 

 Wie die Berechnungen zeigen, würde die Ausschöpfung des in der Delegierten Verord-
nung (EU) 2019/828 festgelegten maximalen Erucasäuregehalts von 0,4 % im Fettan-
teil von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung dazu führen, dass der TDI für E-
rucasäure von 7 mg/kg Körpergewicht und Tag deutlich überschritten wird. 
 
Es wird daher empfohlen zu prüfen, wie die Gesamtaufnahme an Erucasäure über 
diese Lebensmittel so begrenzt werden kann, dass eine Überschreitung des TDI für 
Säuglinge gemäß des vom BfR angenommenen „worst case“-Modells verhindert wird. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlich festgelegten 
Zusammensetzungsanforderungen für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung durch ge-
eignete Rezepturen aus Rapsöl und Ölen, die von Natur aus keine Erucasäure enthal-
ten, erfüllt werden können. Auf diese Weise kann der Gesamtgehalt an Erucasäure im 
Fettanteil von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung durch geeignete Zusammenstel-
lungen aus Rapsöl und Erucasäure-freien Ölen beeinflusst werden. 
 
Für einen 4 Monate alten Säugling mit einem Körpergewicht von 6,4 kg (Wachs-
tumsstandard WHO), der täglich 800 ml Säuglingsanfangsnahrung (Fettgehalt 2,6 bis 
4,2 g/100ml) zu sich nimmt, würde der TDI bis zu einem maximalen Erucasäuregehalt 
von 0,1 % im Fettanteil nicht überschritten werden.  

 

 Neben Erucasäure kommen in Speiseölen und -fetten sowie in Lebensmitteln mit Öl- 
und Fettzusätzen noch weitere Docosaensäuren (C22:1), insbesondere die Cetolein-
säure (C22:1, n-11) in Fischölen, vor. Allerdings ist aufgrund der ungenügenden Daten-
lage zur Toxikologie aktuell eine umfassende Bewertung gesundheitlicher Risiken, die 
mit der oralen Aufnahme von weiteren Docosaensäuren verbunden sein könnten, nicht 
möglich.  
 
Das BfR empfiehlt daher, die Datenlage zur Toxikologie dieser Verbindungen zu ver-
bessern, um diese in der Risikobewertung berücksichtigen zu können. Weiterhin regt 
das BfR an, neben Erucasäure auch weitere Docosaensäuren (C22:1), insbesondere 
die in Fischen mit hohen Gehalten vorkommende Cetoleinsäure (C22:1, n-11), in die 
Analytik einzubeziehen.  

 
Weitere Informationen auf der BfR-Website zum Thema Erucasäure 
 
Erucasäure: BfR befürwortet vorgeschlagene Höchstgehalte - jedoch sollten auch Lebens-
mittel mit zugesetzten Fetten begrenzt werden  
Stellungnahme Nr. 044/2018 des BfR vom 20. Dezember 2018 
 
https://www.bfr.bund.de/cm/343/erucasaeure-bfr-befuerwortet-vorgeschlagene-hoechstge-
halte-jedoch-sollten-auch-lebensmittel-mit-zugesetzten-fetten-begrenzt-werden.pdf 
 
 

 

https://www.bfr.bund.de/cm/343/erucasaeure-bfr-befuerwortet-vorgeschlagene-hoechstgehalte-jedoch-sollten-auch-lebensmittel-mit-zugesetzten-fetten-begrenzt-werden.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/erucasaeure-bfr-befuerwortet-vorgeschlagene-hoechstgehalte-jedoch-sollten-auch-lebensmittel-mit-zugesetzten-fetten-begrenzt-werden.pdf
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